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VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Der unabhängige Bundesasylsenat beantragt in der Gegenschrift - mit der Begründung, seine Entscheidung sei "zur

Wahrung der Grundrechtssphäre der nunmehr mitbeteiligten Partei" erfolgt - die Zurückweisung der Amtsbeschwerde

wegen Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes gemäß Art. 133 Z 1 B-VG. Dem steht zunächst entgegen, dass es

im vorliegenden Fall um die richtige oder falsche Anwendung des § 5 Abs. 1 AsylG 1997 und somit einer

einfachgesetzlichen - wenn auch verfassungskonform zu interpretierenden - Bestimmung geht. Die Zurückweisung

einer Amtsbeschwerde, die nicht der Geltendmachung subjektiver Rechte dient, aus dem in der Gegenschrift

behaupteten Grund käme aber von vornherein nicht in Frage (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 23. September 1998, Zl.

97/01/1065, und vom 20. Juli 2004, Zl. 2003/05/0137).
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